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Umschau

Mitteilungen des REG
(ML). An der Sitzung des Stiftungsrates
vom 28. Juni 1983 konnte dessen Präsident,
Hans Reinhard, die Anerkennung des REG
(Stiftung der schweizerischen Register der
Ingenieure, Architekten und Tfeehniker)
durch den Bund bekanntgeben. Diese
öffentlich-rechtliche Verfügung basiert auf Art. 50
Absatz 3 des Bundesgesetzes über die
Berufsbildung vom 19. April 1978. Ein diesbezüglicher

Vertrag zwischen dem eidgenössischen
Volkswirtschaftsdepartement und dem REG
wurde am 24. März 1983 durch Bund§g|afi";3
Dr. Kurt Furgler und den derzeitigen
Präsidenten des REG unterzeichnet. Gegen den
im Bundesblatt publizierten Vertrag wurde
keine Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben.

Damit ist die Anerkennung am 26. Mai
1983 rechtskräftig geworden.
Der Stiftungsrat hat seinerseits beschlossen,
die revidierten Statuten, Reglemente und
Wegleitungen auf den 1. Juli 1983 in Kraft
zu setzen.

Damit hat eine jahrelange, dornenvolle
Aufbauarbeit ihren krönenden Abschluss gefunden.

Professor Hans Hauri, der frühere
Präsident des Registers, hat wesegplich zum
Erfolg beigetragen und hat sich dafür bleibende

Verdienste erworben.
Schon seit einiger Zeit bedienen sich kantonale

Behörden des Registers, um Auskunft
über das Ausbildungsniveau von Ingenieuren

und Architekten zu erhalten. Mit der
Anerkennung durch den Bund ist die Bedeutung

des Registers erheblich gestiegen. Es ist
zu erwarten, dass sich nun eidgenössische,
kantonale und kommunale Behörden wie
auch die breite Öffentlichkeit vermehrt für
die Informationen des Registers interssieren
werden.

Für 1984 ist eine Neuauflage des Registers
geplant. In diesem Zusammenhang werden
die Daten und Adressen der Eingetragenen
überprüft.

Aufgrund der revidierten Statuten ergibt
sich eine neue Zusammensetzung des

Stiftungsrates. Er besteht inskünftig aus 30
Mitgliedern, welche sich aus je 15 Vertretern der
öffentlichen Gemeinwesen (Bund, Kantone,
ETH, HTL und TS) sowie 15 Vertretern der
Trägerverbände (SIA, BSA, FSAI, ASIC,
GEP, A3E2PL und Archimedes) zusammensetzen.

An einer ausserordentlichen Sitzung
im Herbst 1983 wird sich der Stiftungsrat
konstituieren und aus seinem Schoss das
Direkt ionskomi tee wählen.

Überzogene Begrenzung der Forschungsförderung

(pd.) Mit Befremden nahm der Senat der
Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft

(SNG) - er tagte erstmals unter dem
Vorsitz von Prof. A. Aeschlimann, Neuenburg

- zur Kenntnis, dass der Bundesrat
gewillt ist, die Beiträge zur Forschungsförderung

in den Jahren 1984-1987 drastisch zu
beschneiden: Dem Beitragsgesuch des

Schweizerischen Nationalfonds soll nur
etwa zu 80 Prozent entsprochen werden,
während die dringlichen und begründeten
Bedürfnisse der SNG nicht einmal zu drei
Vierteln befriedigt werden sollen. Derartige

SIA-Mitteilungen
Massnahmen werden die Qualität und in der
Folge die Wettbewerbsfähigkeit der
Forschung in unserem Lande in Frage stellen; für
die SNG würden sie bedeuten, dass keine der
als dringlich erachteten neuen Aufgaben in
Angriff genommen werden könnten.

Ein weiterer Punkt betraf die wissenschaftlichen

Tierversuche. Tiere dürfen nicht unnötig

leiden. Die Ehrfurcht vor dem Leben
verlangt vom Menschen, die Tiere zu schützen.
Der Senat verabschiedete «Ethische Grundsätze

und Richtlinien für den wissenschaftlichen

Tierversuch», die zusammen mit der
Schweizerischen Akademie der medizinischen

Wissenschaften erarbeitet worden
waren. Diese Richtlinien dienen als moralischer

Kodex für alle mit Tierversuchen be-
fassten Wissenschafter in der Schweiz.

Der Jahresbericht und die Rechnung 1982

wurden gutgeheissen, ebenso das Budget für
das laufende Jahr, das einen Aufwand von
Fr. 1 928 000.- vorsieht. Drei Viertel dieser
Mittel kommen wissenschaftlichen Tätigkeiten

der Mitgliedgesellschaften, Kommissionen

und Komitees für internationale
Zusammenarbeit zugute. Die Begehren um
Beitragserhöhungen seitens der internationalen

^fi§|gnschaftlichen Vereinigungen gefährden

allerdings die an sich prioritäre
Zusammenarbeit; der Senat beschloss deshalb, nur
noch Beitragserhöhungen im Ausmass der
Teuerung in der Schweiz zu akzeptieren.

Abnehmende Forschungstätigkeit der
Verkehrsingenieure

Die wie immer in der ersten Jahreshälfte
durchgeführte ordentliche Mitgliederversammlung

der Vereinigung Schweizerischer
Verkehrsingenieure (SVI) war 1983 dem
Thema llporschung heute und mosgen»
gewidmet. Zunächst steckten drei Gastreferenten

das aktuelle Thema aus ihrer persönlichen

SieBl ab, nämlich die Herren H. Von-

|l||||en, Prä^^^Sder Kommission für
Strassenbauforschung, H. Brändli, Professor
am Institut für Verkehrswesen und
Transporttechnik an der ETH Zürich, und F. Des-
coeudres, Präsident der Forschungskommission

an der ETH Lausanne. P. Linsi, Präsident

densS'l, konnte nicht nur die drei
anregenden, teils ins Praktische und teils mehr
auf das Grundsätzliche und auf die Ausbildung

zielenden Vorträge verdanken,
sondern auch gegenüber dem Direktor des ASB,
Herrn J. Jakob, die Genugtuung der SVI
über die Unterstützung der Forschungstätigkeit

zum Ausdruck bringen.
Im zweiten Teil präsentieren die Leiter der
verschiedenen SVI-Arbeitsgruppen den
Bearbeitungsstand und die vorliegenden
Teilergebnisse ihres Forschungsauftrags. Gäste
und Mitglieder erhielten so in kurzer Zeit
und prägnanter Form eine Übersicht über
das Geschehen, welche dem einen oder dem
andern die Arbeit erleichtert und wertvolle
Anregungen vermittelt hat. Zum Abschluss
zwei Feststellungen allgemeiner Natur: Der
Umfang der von Verkehrsingenieuren
betriebenen Forschung hat zurzeit abnehmende

Tendenz, und der Bereich des öffentlichen

Verkehrs ist vergleichsweise untervertreten.

SVI

INNOVATION

Innovation - ein Wagnis
Möglichkeiten derMittelbeschaffung

(fy). Gerade Mittel- und Kleinbetrieben
fällt die Beschaffung von Risikokapital nicht
immer leicht. Das kann sich negativ auf die
Innovationsbereitschaft auswirken. Deshalb
schlägt das Eidg. Volkswirtschaftsdepartement

die Einführung eines neuen
Instrumentes vor: die Innovationsrisikogarantie.
Danach könnte ein Unternehmen zusammen

mit einer Innovationsförderungsgesell-
schaft (das kann auch ein Unternehmensberater

sein) ein Innovationsprojekt ausarbeiten

und dem Bund präsentieren. Erfüllt das

Projekt verschiedene Auflagen (z. B.
technologische Neuheit, berechtigte Marktchancen,

Firmengrösse, Produktion im Inland
usw.), wird der Kredit einer Bank garantiert.
Das bedeutet, dass der Kreditgeber - ohne
das geringste Risiko einzugehen - sein Kapital

unabhängig vom Erfolg des Innovationsprojektes

zurückerhält. Falls das Projekt
erfolgreich war, vom Unternehmer, im Fall
eines Misserfolges vom Garanten, also vom
Bund (vgl. wf Notizen 3, 1983).

Gegner der Innovationsrisikogarantie treten
dafür ein, dass die Privatwirtschaft und nicht
der Staat die Mittelbeschaffung übernimmt,
z. B. über die Gründung von Bankenpools,
Anlagefonds oder Innovationsberatungsstellen.

Ausserdem werden Steuersenkungen als
geeignetes Mittel zur Beschaffung von
Risikokapital genannt.
Der Privatwirtschaft steht eine ganze Palette
verschiedener Möglichkeiten zur Verfügung:

- Entwicklungsgemeinschaften mit
Innovations-Partnern

- Zusammenarbeit mit den Hochschulen
- Nutzung von Fachinformationsstellen
- Beratung durch öffentliche und private

Innovationsstellen
- branchenweise Spezialisierung
- Auf- und Ausbau von Daten- und

Fachinformationssystemen

Der FaktorZeit
Die Entwicklung neuer Technologien und
ihre Umsetzung in marktgerechte,
absatzorientierte Produkte oder Dienstleistungen
braucht viel Zeit. Und dieser Zeitaufwand
lässt sich nicht einschränken. Dagegen sollten

die Entscheide im Evaluationsprozess
und die zu ihrer Durchsetzung notwendigen
Massnahmen möglichst rasch getroffen werden.

Denn sonst besteht die Gefahr, dass die
Konkurrenz mit der Innovation schneller
ist.
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